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Rehabilitation zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung 
- medizinische Rehabilitation 

- Anschlussheilbehandlung (AHB) bzw. Anschlussrehabilitation (AR) 
 

 

 

 

 

Interkurrente Erkrankung Chronische Erkrankung  
 

 

 

 

Rehabilitationseinrichtungen übernehmen nur für das 
zur Rehabilitationsmaßnahme führende Behandlungs- 
leiden die Kosten der medikamentösen/medizinischen 
Versorgung 

 

 

 

Ärztliche Leistungen (einschl. 
Verordnungen) erfolgen durch 
niedergelassene Vertragsärzte 
am jeweiligen Ort der 
Rehabilitationseinrichtung. 
Kostenträger 
Krankenversicherung 

 

 Verordnungen zu Lasten 
der GKV möglich 

 

Es können alle üblichen, die 
Rehabilitationsmaßnahme nicht 
betreffenden Verordnungen ausgestellt 
werden. 
 

Bei bestehenden Erkrankungen erfolgt die 
Verordnung durch den behandelnden Arzt; 
wenn der Zustand des Patienten aus der 
laufenden Behandlung bekannt ist, auch in 
Abwesenheit des Patienten. 
Kostenträger 
Krankenversicherung 
 

 Verordnung zu Lasten der GKV möglich 
 

 

 

Grundlage: Bundesmantelverträge Ärzte § 2 Abs.2 
Arzneimittel-Richtlinie § 8 (2) 


